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Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den Vorstand zu ermächtigen, das Grundkapital 

der Gesellschaft bis zum 25. April 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu EUR 

314.749.693,44 einmalig oder in Teilbeträgen durch Ausgabe von bis zu 122.949.099 auf 

den Inhaber lautenden Stammaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 

(genehmigtes Kapital). Das bisherige genehmigte Kapital wird am 15. April 2019 auslaufen. 

Mit der Erneuerung des genehmigten Kapitals soll die Gesellschaft stets in der Lage bleiben, 

sich bei Bedarf schnell und flexibel zusätzliches Eigenkapital zu verschaffen, ohne eine 

zeitlich unter Umständen nicht mögliche Kapitalerhöhung durch Beschlussfassung der 

Hauptversammlung durchzuführen. Die vorgeschlagene Höhe des neuen genehmigten 

Kapitals von insgesamt bis zu 122.949.099 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien 

würde bei vollständiger Ausnutzung einer Erhöhung des derzeitigen Grundkapitals um 20 % 

entsprechen.  

 

Bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals steht den Aktionären grundsätzlich ein 

Bezugsrecht zu. Um die Abwicklung zu erleichtern, soll der Vorstand ermächtigt werden, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht für Spitzenbeträge auszuschließen. Ein 

solcher sinnvoller und marktüblicher Ausschluss ermöglicht die Ausnutzung der 

Ermächtigung durch runde Beträge unter Beibehaltung eines glatten Bezugsverhältnisses. 

 

Der Vorstand soll zudem ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sofern die Aktien gegen Sacheinlagen im 

Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Betrieben oder Anteilen an Unternehmen ausgegeben werden. Die 

Gesellschaft soll damit in die Lage versetzt werden, Aktien als Gegenleistung bei 

Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Betrieben oder Anteilen an Unternehmen anbieten zu können. Aktien 

sind als Akquisitionswährung ein wichtiges Instrument. Für die Gesellschaft können sie eine 

günstige Finanzierungsmöglichkeit darstellen. Von Veräußerern werden sie vielfach als 

Gegenleistung verlangt. Mit der entsprechenden Ermächtigung soll die Gesellschaft in die 

Lage versetzt werden, Akquisitionen, bei denen die Gegenleistung ganz oder teilweise in 

Aktien besteht, schnell und flexibel durchführen zu können, insbesondere ohne die zeitlich 

häufig nicht mögliche Befassung der Hauptversammlung. Zurzeit gibt es keine konkreten 

Akquisitionsvorhaben, für die das genehmigte Kapital ausgenutzt werden soll. Insoweit sind 

zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben zu Ausgabebeträgen möglich.  

 



Der Vorstand soll weiterhin ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht auszuschließen, um denjenigen, denen Options- oder Wandlungsrechte 

zustehen oder Options- oder Wandlungspflichten auferlegt sind, ein Bezugsrecht in dem 

Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts- 

oder bei Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht als Aktionär zustehen würde. Auf 

diese Weise wird den Inhabern solcher Instrumente ein Verwässerungsschutz gewährt. Sie 

werden so gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Dies hat den Vorteil, dass der Options- 

bzw. Wandlungspreis für bereits ausgegebene Options- oder Wandlungsrechte und Options- 

oder Wandlungspflichten nicht ermäßigt zu werden braucht. Um die Schuldverschreibungen 

mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der 

Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. 

 

Der Vorstand soll außerdem ermächtigt werden, bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter den Voraussetzungen des § 186 Absatz 3 Satz 4 

des Aktiengesetzes das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der auf die neuen 

Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag 

10 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt der Beschlussfassung noch im Zeitpunkt der 

Ausübung dieser Ermächtigung übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 

Börsenpreis der bereits börsennotierten Stammaktien gleicher Ausstattung nicht wesentlich 

unterschreitet. Die vorgeschlagene Ermächtigung soll es der Gesellschaft insbesondere 

ermöglichen, kurzfristig Aktien der Gesellschaft auszugeben. Sie dient damit der Sicherung 

einer dauerhaften und angemessenen Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft. Für die 

Bestimmung der Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals kommt es nach Ansicht des 

Vorstands auf den Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Ermächtigung zum 

Bezugsrechtsausschluss oder – falls dieser Wert geringer ist – auf den Zeitpunkt der 

Ausübung der Ermächtigung an. Diese Vorgabe im Ermächtigungsbeschluss stellt sicher, 

dass auch im Falle einer späteren Kapitalherabsetzung die 10 %-Grenze eingehalten wird. 

Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals 

anzurechnen, der auf Aktien der Gesellschaft entfällt, die während der Laufzeit des 

genehmigten Kapitals unter Ausnutzung anderer Eigenkapitalinstrumente, die einen 

Bezugsrechtsausschluss entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 des Aktiengesetzes erlauben, 

unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden. Dies betrifft die 

Ausgabe von Aktien zur Bedienung von Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die 

während der Laufzeit des genehmigten Kapitals ihrerseits ohne Bezugsrecht ausgegeben 

werden, die Veräußerung eigener Aktien und Kapitalerhöhungen unter Ausschluss des 

Bezugsrechts entsprechend § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG. Dadurch wird die Einhaltung der  

10 %-Grenze des § 186 Absatz 3 Satz 4 des Aktiengesetzes während der Laufzeit der 



Ermächtigung sichergestellt. Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenpreis 

nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglichst 

niedrig bemessen. Durch die Begrenzung der Zahl der auszugebenden Aktien und die 

Verpflichtung zur Festlegung des Ausgabepreises der neuen Aktien nahe am Börsenkurs 

werden die Aktionäre vor einer Wertverwässerung ihrer Anteile angemessen geschützt. 

Gleichzeitig wird sichergestellt, dass der von der Gesellschaft zu erzielende Barmittelzufluss 

angemessen ist. Im Übrigen kann jeder Aktionär zur Aufrechterhaltung seiner 

Beteiligungsquote grundsätzlich Aktien zu vergleichbaren Bedingungen an der Börse 

erwerben. 

 

Die insgesamt aufgrund der vorstehend erläuterten Ermächtigung zum Ausschluss des 

Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ausgegebenen 

Aktien dürfen einen anteiligen Betrag von 20 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt der 

Beschlussfassung noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Ermächtigung überschreiten. 

Auf diese Höchstgrenze von 20 % des Grundkapitals werden Aktien angerechnet, die 

während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss entsprechend 

§ 186 Absatz 3 Satz 4 des Aktiengesetzes oder gegen Sacheinlage durch den Vorstand 

begeben werden oder zu begeben sind. Durch diese Begrenzung des Gesamtumfangs einer 

bezugsrechtsfreien Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital unter Anrechnung 

etwaiger anderer bezugsrechtsfreier Ausgaben oder Veräußerungen von Aktien oder 

Begebungen von Options- und Wandelschuldverschreibungen werden potentielle 

Verwässerungen der Beteiligungen der Aktionäre zusätzlich beschränkt. 

 

Der Vorstand soll den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der 

Aktienausgabe zu gegebener Zeit mit Zustimmung des Aufsichtsrats festlegen können. Vor 

Ausnutzung des genehmigten Kapitals wird sich der Vorstand um einvernehmliche 

Zustimmung im Aufsichtsrat bemühen. 

 

Neben einer unmittelbaren Ausgabe der neuen Aktien an die Aktionäre soll auch möglich 

sein, dass die neuen Aktien von durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder 

Unternehmen im Sinne von § 186 Absatz 5 Satz 1 des Aktiengesetzes mit der Verpflichtung 

übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Durch die 

Zwischenschaltung von Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Absatz 5  

Satz 1 des Aktiengesetzes wird die Abwicklung der Aktienausgabe lediglich technisch 

erleichtert. 

 



Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über die Ausnutzung des 

genehmigten Kapitals mit Bezugsrechtsausschluss berichten. 

 

 
Essen, 28. Februar 2018 
 
RWE Aktiengesellschaft 
 
 
Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 
(Dr. Rolf Martin Schmitz)   (Dr. Markus Krebber) 
 


